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EinBerlinereProzessgegendieGemeindeWienEinInhabervon1902erObli-
gationenderesseinerzeitabgelehnthat ,andermitdendeutschenBanken
ereinbartenbegünstigtenvorzeitigenEinlösungder Stücketeilzunehmen,

hatdieGemeindeWienbeimLandgerichteBerlinaufZahlungderFälligkei-¬
tennachdemNennwerteinSchweizerFrankenoderderenGegenwertinReich
markgeklagt.DieersteInstanzhatdieseKlagezurGänzeabgewiesen.Nach
einernunmehreingelangtenNachrichthatbeideram2 .Julistattgefunde-¬
nenBerufungsverhandlungdasKammergerichtdaserstanzlicheUrteilabge-
ändertundzuungunstenderGemeindeentschieden.DerWortlautdesUrteils
undseineBegründungliegenaberbishernichtvor.Eskanndaherauch
nichtfestgestelltwerden,welcheErwägungendasKammergerichtzudieser
Entscheidungveranlassthaben .DervölligeGegensatzzwischendemerst-¬
undzweitinstanzlichenUrteilist ohneKenntnisderBegründungnichtver
ständlich .DasLandgerichthatsichnämlichseinerzeitnichtdamitbe¬
gnügt,denerhobenenAnspruchunterHinweisdaraufabzuweisen,dassdieVer
pflichtungderG,meindeWienausschliesslichnachösterreichischemRechte
zubeurteilensei ,sondernbefasstesichauchin sehreingehenderWeise
mitjenemSpezialgesetz,darchdasdieGemeindeWienermächtigtwurde,
die1902erAnleihevorzeitigaufzurufenundzumNennwertinÖsterreichi-¬
schenKroneneinzulösen.DiesbezüglichhiessesinderseinerzeitigenBe¬
gründung:" DasGesetzdientdemWohlederAllgemeinheitundkanndeshalb
nichtalssittenwidrigbezeichnetwerden.Dabeiistzuberücksichtigen,
dassOesterreichdurchdenVertragvonSt .Germainwirtschaftlichäussers
geschwächtwarandzwarungleichmehralsdasBeutscheReichdurchden
VertragvonVersailles.BeiderverzweifeltenwirtschaftlichenLageOes-¬
terreichsimJahre1922wardasGesetznötig,umdieBeklagteundOestere
reichvorschwerenErschütterungenzuschützen.Nachdemösterreichischen
Gesetzvom27 .Jänner1922hatdiebeklagteGemeindeWienihreVerbindlich
keitgegenüberdemKlägerdadurcherfüllt ,dasssiedenaufdieSchuldver-¬
schreibungenundZinsscheinedesKlägersentfallendenBetragbeimBe¬
zirksgerichteInnereStadtinWieninKronenimNominalwerthinterlegt
hat . "DienunmehrdurchdasBerufungsgerichtder GemeindeWienauferleg-¬
teVerpflichtungzurvollenValorisierungistumsoauffälliger,alsja
in Deutschlandselbst zwareine Aufwertungvorgesehenist ,die sichaber
bekanntlichindurchaussehrbescheidenenGrenzenhält .DurchdenSpruch
desKammergerichtesistderProzessnochnichtrechtskräftigerledigt.
DieletzteEntscheidungstehtvielmehrdemReichsgerichtezu.
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